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(N2—2) .

Kttttdulachultss.
Die Besitzer oder Verwahrer von Bank-

noten, welche auf K o n v e n t i o u 5 . M ü n z e
lauten, werden um so dringender ersucht, sich
wegen deren Umwechslung mit Beschleunigung
an dle Direktion der National.Ba>.k ,n Wien zu
wenden, als die Bank , nnt Rücksicht auf die
bereits erfolgten gesetzlichen Bekanntmachungen,
vom l . J ä n n e r »867 angefangen nicht mehr
verpflichtet ist, die auf K o n v e n t i o n S '
M ü n z e lautenden Banknoten einzulösen oder
umzuwechseln.

Wien, am 4. Februar l««4

^ftipitz,
B ank > G c> nr ic r n c u r.

Scharmitzev,

V a n k - D i r c t t o r.

(5»»-.3) Nr. :l20.

Knudmachnllss.
I n Folge hohen Ministerial-Erlasses vom

2 l . Jänner l. I . , Z. : N l ! , wird hiemit der
erneuerte Konfurs zur Besetzung eines kraini-
schen Slistsplatzes i>l der k. k. Thercsianischen
Akademie ausgeschrieben.

Zu oiesem< Stiftsplatze sind Söhne des
krainischen 'Adels berufen, welche das achte
Jahr vollendet, und das l l nicht überschrittcn,
und wenigstens die zweite Normalklasse mit
gutem (Erfolge absoloirt haben.

Die mit der Nachweisung dieser Erforder-
nisse verse heilen, dann mit dem Taufscheine,
dem Kuhpocken: nnd Impfungszeugnisse, dann
dem ärztlichen Zeugnisse über die vollkommene
Gesundheit und den geraden Körperbau, endlich
mit den Beweisen über den Adel, soferne er nicht
notorisch ist, belegten Gesuche sind bis

2tt M ä r z l. I ,
bei den, Landes - Ausschüsse dec, H.'rzogthlims
Kram eiuzubriugcu.

Vom krain. Landcc, - Ausschl,!s<>.
Laibach am 5. Februar l k l l i .

(54—2) Nr. ^ . ' l .

Lizitations-Kulldlnachulli,.
Da5 hohe k. k. Staatsministeriüm hat mit

dem Erlasse vom 29 I „ l i l t t t t? , Z. l5»ä!<>,
und N . Ju l i Itt«?,, Z. l l8«tt, die Umlegunq>
fineß Theils der Agrannr Reichsstrasse über d.n
S t . Maraincr Berg zwischen dcn Distan^Zeichen
l / 8 — ! < l in einer Länge von l 2 0 5 ' / ^ Kurr.-
Klafter genehmigt, wegen dereu Hintangabe die
öffentliche Minnendo - Lizitalions,. Verhandlung

a m 25». F e b r u a r H5<ll,
Vonnillasts l t t bis l 2 Uhr^ <>ei dem Baude-
partsment der f. k Landesrsgierung für Kram
sBaron Zois'sches Haut. Nr. »34 am Rann
in Laibach, dritten Stock) abgeführt.werden

wird.
Die Baukosten sind nach Abschlag der Grund-

sinlösung und der Inspizirungskostcn im Gan-
zen mit :i2«5»8 ft. stt kr, berechnet, wovon auf
dle eigentliche Slrassenhersielliing sammt Stütz-
„nd Parapetmauern, Geländer und Streifstei-
nen Ml?l,«3. der Allfstellung einer Bauhütte ein
Betrag von . . . . . 2764l» si. 5»!t kr
u»d für Kunstbauten, nämllch
A Brückeln, einen Dlirchlaß und
l) Kanälen ein Betrag von 5 lN2 „ 3 5 , „

Zusammen ol'iae . ^ z ^ fi-.HK, tr.
entfällt. M. S

Zu dicfer Lizitanrnc,. ^^rhandlung werden
Unternehmungslustige mit demBeisatze eingeladen,
daß die bezüglichen Pläne, das Einheitspreis
Verzeichnisi, der summarische Kostenanscklaq und
die allgemeinen dann speziellen Baubcdingnissc,
bei dem hierorligen Baudeparlement zu Jeder.
Manns Einsicht iü dcn gewöhnlichen?lmlösiund.'n
aufliegen, und daß die Verhandlung bci der
nniudl'icken ilizication nach Prozenten-Nachlasse»
der gesammlen Bausumme durchgefühlt >v>ld,

daher auch in den allfälligen schriftlichen Offer,
ten das Anbot uach Perzenten auszudrücken ist.

Vor dem Beginu der mündlichen Verhandlung
hat jeder Unternehmuiigölustige ein 5°/y Vadium
im Betrage von lUö.'l si öst. W, zu Handen
der Lizitationökommiffioil zu erlegen, welches
im Erstehungsfalle beim Kontrakcöabschlusse bis
auf I i»°/„ zu ergänzen sein wird. Den Nicht-
erstehern wird das erlegte Vadlum gleich »ach
Abschluß der Verhandlung gegen Empfangsbe-
stätigung im ^izitationöprotokoU' l'ückgestellt
werden.

Dieses Vadium kann cntwed'er im baaren
Gelde oder in Staatspapicren, nach dem börse^
mäßigen Kurse, oder auch mittelst einer von
der hierlandigen k. k. Finanz-Prokuratur vor-
läufig geprüften hypothekarischen Verschrcibung
erlegt werden. Die Leistung des Vadiums
mittelst Bürgschaft, oder durch Hinwcisung auf
andere Aerarialfordcrungen, selbst wenn sie den
Strassenfond treffen sollten, wild nicht ange-
nommen.

Uebrigens steht es den Unternehmungs-
lustigen frei, sich durch einen legal Bcvollma'ch.
tigten bei der mündlichen Lizitalion vertreten
zu lasten, oder ihre mit einer 5U-Neukreuzer-
Stempelmarke verseheneil, gchörig versiegelten
Offerte, mit der 'Aufschrift: « A n b o t f ü r den
Um l egu n g s bau dcr ? lg ra me r Reichö-
strasse über den S t . Marainer Berg D. Z.
i / 8 — l < i « Tags zuvor unter der Adresse:
„ A n die k. k. L a n d e s r e g i e r u n g i n L a i -
bach" einzusenden, spätestens aber und bci son-
stiger Nichlberüäsichligung vor dem Beginn der
mündlichen Auöbietung, also biö l ä n g s t e n s
ltt U h r 2i or m i t l a g s an , fes tgesetz ten

!L i z i t a t i o n s t a g e bei dem Baudepartemenl
oer t. k. Landesregierung einzubringen, ^vorin
der, Offevcnt, wenn ev daü Vadilnu nicht im
Baarcn oder in Stacttspapicrcn dem Offerte bei»
gelegt, sich über den Erlag des Vadiums bei
einer öffentlichen Kassa mittelst Anschlich des
Deposilenschcmö auszuweisen hat. Die einlan-
gendcil schriftlichen Offerte, welche nach dem
im Anhange l'.'zeichnelvli Forinulare z„ verfassen
sind, wrrden in der Reihenfolge', wie sie über-
reicht werden, mit Post.Nlimmern versehen, und
erst am Schluße der mündlichen Objekts-Aus.
bietung von der k'zltationokomlmssion eröffnet
werden,

Für den Fass, als der in einem schüftlichen
Offert enthaltene PerzeiUen-Nachlasi dem münd-
lichen Bcsibote eines Lizitanten gleich kommen
sollte, wird dem letzten,, bei gleichen schriftlichen
Anboten aber dem früher eingclanglen, das ist
demjenigen Offerte, welches die kleinere Post-
N l . trägt, del- Norzuq gegeben.

M i t dem Beginne der mündlichen Lizi-
lalion wird ttin schriftliche, nach Schluß
der erstern aber überhaupt km, Anbot ange«
voummi werden, »vobei ausdrücklich bedungen
w i l d , daß der Bcstbieter mit semem Anbote
dem Yohen Strassenärar vom Hage der Unter-
schrist dcS Llzi:allonöprotokollö verbindlich bleibs,
während die Verbindlichkeit dcö hohen Aerarö
erst mit der erfolgten Ratifikation des Bestboteö
von Seite dcr k. k. Landesregierung, wclche
hiemit ausdrücklich vorbehalten wiro, beginnt.

K. k. Landesregierullg für Krain.

Laibach "'» ' ' l ^ Jänner l8<ig.

F o r in u l a r f ü r d a s O s f e r t.
Ich Endesgefertigler, lvohilhafc zu N. N,,

.V)au^-Nl'. . , -, "k lä l , ' hiemit, die in der
^i;icationbk!mdmachl:ng der t k. Landesregierung
für Krain vom i l l . Jänner « 5 « ^ Z K2:j, be-

^ogenen Plaile, allg«meinen und fpezi.llcn Bau-
bedilignisse, Einhcitspreisr und den sllmmalischen
Kostenanschlag, betreffend den Umlcgungc-bau
der Agramer ''Xcichöstrajse über den S t . M^amer
Verq D. o- l / 8 — l U eingesehen zu haben,
uno>'verpflichte mich, die di,ßfäi!igen Arbcile,«
iuilerhalb von zwei Jahren , vom Jage der
Baullbergal'.', g'''^N! plaiilnä^ig »ild den ̂ , ü , '

bedingnissen gemäß nlit einem Nachlasse von . . .
Prozent (hier kommr das Anbot mit Ziffern
und Buchstaben nach Prozenten anzusetzen) von
ocn berechneten Einheitspreisen vollkommen ent-
sprechend in Ausführung zu bringen, zu welchem
Ende ich das verlangte 5A Vadium im Be-
trage von l«33 fl< ^ ' . W . im Baaren (oder
in Staatspapiercn, nach dem börsemäsngen
Kurse berechnet) .anschlicht,!(oder bei der t. k.
Kassa zu N, N. laur dcä zuliegendcn Legi-
scheines, deponirt habe),

Name des Wohnorts und Datum,
Vor- und Zuname, dann Charakter des Offercnten.

Adresse von A u ßen :
An die k. k. Landesbehörde für Krain in Laibach.

O ffe r t für den Umbau der Agramer Neichö-
strasse über den St . Marainer Berg.

Beschwert mit . . Gulden im Baarcn odcr ?c.
(5,2—2) Nr. ,38.

Knttdmachttll^
Bei dem k. k, Bergamte Idr ia in Krain

werden »«<»<> Metzeu V5ei;ctt,.
« 4 t t « „ Korn ,

7<>O „ Kukurutz
mittelst Offerte unter nachfolgenden Nedingun-
gen angekauft:

1. Das Getreide muß durchaus lvin, trocken
und unverdorben sein, und der Metzen Weizen
muß w^igsttns 84 Pfund, das Korn ?5> Pfund
und der Kukurutz 82 Pfund wiegen.

2. Das Getreide wird voll dem k k. Wirth
schaftsanlte zu Idr ia im Magazine in den zi
mentirtei, Gefäßen abgeinessen und übernommen,
und jenes, welches den Oualitals-Anfordern«,
gen nicht entspricht, zurückgewiesen.

Dcr Lieferant ist verbunden, für jede zurücf-
gestossene Partie anderes, gehörig qualifizirteu
Getreide der gleichnamigen Gattung um den
kontraktmäßigen Preis längsten-' im nächsten
Monate zn liefern.

Es steht dem Lieferanten frei, enlwcdcr selbst
oder durch einen Bevollmächtigten bei der Ueber'
nähme zu interveniren.

I n Ermanglung der Gegenwart des Liefe^
ranten oder Bevollmächtigten muß jedoch der
Befm'd des l . k. Wirlhschaftamtes alö richlig und
uinvidersprechlich anerkannt werden, ohne daß
der Lieferant dagegen Einwendung macbcn konnte.

3. Hat der Lieferant das zu liefernde Ge
treide lm's» I d r i a zu stellen, und es wird auf
Verlangen desselben der Werksfrachler von Seite
des Amtes verhalten, die Verfrachtung von
Loitsch nach I d r i a um den festgesetzten P.rei6 von
24 Neukreuzcr pr. Sack oder 2 Metzen zu leisten.

4. Die Bezahlung geschieht nach Uebernahme
des Getreides, entweder bei der k. k. Bergamtß^
kasse zu I d n a , oder bei der f. k. Landes-
haupikajse zu Laibach gegcn klassenmäßig ge-
stempelte Quittung,

5». Die mit einem 5<» Ne^kreuzer'Stempel
verfehenen Offene haben längstens

b l ü E n d e F e b r u a r «864
bei dem k. k. Bergamte zu I d r i a einzutreffen.

ft. I n dem Offerte ist zn bemerken, welche
Gattung und Ouanti lat Getreide der Lieferant
zu liefern Willens ist, und den Preis lm:l> I d r i a
zu stelln. Sollte ein Offert auf mehrere Kö,>
nergattungen lauten, so steht es dem Bcrgamte
frei , den Anbot fr'ir mehrere, oder auch nur
für Eine Gattung anzunehmen oder nicht. ,

7. Zur Sicherstellung für die genaue Zuyal
lung der sämmtlichen U<ertragö-Verbin5lichkeitcn
ist dem Offerte ein ll>"/(, Vadium entweder baar
oder in annehmbaren Staatspapicren zu dem
Tageskurse, oder die Quittung übcr dessen De-
ponirung bei irgend einer nwlttanistischcn Kasse,
oder der k. k. Landeöhauptkasse zu Laibacb, anzn
schließen, widrigens auf das ^?ffe:l kvil'.e .Niick
sicht genommen werden könnte.

Sollte Kontrahent die Aertrago^lbll-dlich.
keilen nicht zuhalten, so ist dem Aerar das Rechl
eingeräumt, sich für emen dadurch zugehenden
Schaden, sowohl an dem Radium, al''- an ^sscn,
aesainmsein ^ermoq,'" zn l>'q'e!1>l^!.



»6

tt. Delljenigcn Offerentcn, welche keine Ge^
lreide - Lieferung erstehen, wird das erlegte
Vadium allsobald zurückgestellt, der Ersteher
aber von der Annahme seines Offertes verständi-
get werden, wo dann er die eine Hälfte des Gc,»
Neides bis Ende März I8U4, die zweite
Hälfte bis Mitle A'pnl ltzttl zu liefern hat.

!>. Auf Verlangen werden die für die Lie<
ferung erforderlichen Getreide-Säcke rom k k.
Bergamte gegen jedesmalige ordnungsmäßige
Rückstellung unentgeltlich, jedoch ohne Vergü-
tung dcr Frachtspcsen, zugesendet.

Dcr Lieferant bleibt für einen attfälligcn Ver^
lust an Säcken während der Lieferung haftend.

10. Wird sich vorbehalten, gegen den Herrn
Lieferanten alle jene Maßregeln zu ergreifen, durch
welche die pünktliche Erfüllung dcr Kontrakls-
bedinqnisse erwirkt werden rann, wogegen aber
auch demselben der Rechtsweg für alle Ansprüche
offen bleibt, die derselbe aus den Kontrakts-Be-
dinqungen machen zu tonnen glaubt. Jedoch wird
ausdrücklich bedungen, daß die aus dem Ver-

trage etwa entspringenden Rechtsstreitigkeiten,
das Aerar möge als Kläger oder Geklagter ein-
treten, so wie auch die hierauf Bezug habenden
Sicherstellungs- und Exekutionsschritte bei dem-
jenigen, im Sitze des Fiskalamtes befindlichen
Gerichte durchzuführen sind , welchem der Fiskus
als Geklagter untersteht.

Vom k. k. Bergamte Idr ia am >. Fe-
bruar «8<i4.

(«8—2) Nr. !?3.

Konfllrs-Kulihlnachullg.
Wegen Pesetzung

im Bezirke, Canalc ni,it dem Gehalle, jähr-
licher 420 si. ö. W.

Gesuche um diese Stelle sind bis
24, F e b r u a r l«U4

beim gefertigten Bcznksamte slnzubringen.
K. k. Bezirksamt (5anale am 2. Februar

Siehe crste Ku>^dmachung in der Laibacher
Zcttung Nr. Ä5, vom l l l . Februar l8<>4.

(Ml -2) Nr. l l .

Kmtdlttachllltg
Von Seite der unterzeichneten Direktion

wird hiemit bekannt gegeben, dasi mit jenen
Knaben, welche häusliche» Unterricht erhielten
und sich der Prüfung an der hiesigen k. k.
Musterhanptschllle unterziehen »vollen, dieselbe
am l . März und den darauf folgenden Tagen
schriftlich und mündlich vorgenommen werden wird.

Zu d<!m Behufe- haben gedachte Private
schulet. a>ls'
" " " " " 28. F e b r u a r ,

Vormittags v̂ )n M l2 Uhi, unter gleichzeitiger
Ileberreichunq der Standeotabelle und dem Er-
läge dcr gesetzlichen Prüfungstaxe, in der D i -
rekcionskanzlei sich anzumelden.

K. k. Normal - Hauulschuldireklion.

Laibach am 9. Februar 1864.


